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Leitsatz

Macht eine Zeugin in der Hauptverhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gemäß
§ 52 StPO Gebrauch, bleiben ihre Angaben gegenüber der Rechtspflegerin des Familienge-
richts zur Begründung eines Antrags auf Erlass einer Schutzanordnung nach § 1 GewSchG ver-
wertbar. § 252 StPO steht einer Verwertung dieser Angaben auch dann nicht entgegen, wenn
die Zeugin bei Antragstellung auf die - für sich unverwertbare - Aussage ihrer polizeilichen
Vernehmung Bezug nimmt und eine Abschrift des polizeilichen Vernehmungsprotokolls dem
Antrag beifügt (Anschluss an OLG Hamburg, Beschl. v. 8. März 2018 - 1 Ws 114/17, BeckRS
2018, 3916).

Verfahrensgang

vorgehend LG Karlsruhe, 3. August 2023, 9 Ns 460 Js 6662/21

Tenor

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 03. Au-
gust 2023 wird auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, die dem Verteidiger
Gelegenheit zur Gegenäußerung gegeben hat, einstimmig als unbegründet verworfen,
da die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfeh-
ler zum Nachteil des Angeklagten ergeben hat (§ 349 Abs. 2 und 3 StPO).

Der Beschwerdeführer hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen (§ 473 Abs. 1 Satz 1
StPO).

Gründe

I.

1 Das Amtsgericht B. verurteilte den Angeklagten am 28.06.2022 wegen vorsätzlicher Kör-
perverletzung in Tateinheit mit Bedrohung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je
30,- Euro. Das Landgericht K. verwarf die vom Angeklagten gegen das amtsgerichtliche
Urteil eingelegte Berufung mit Urteil vom 03.08.2023 als unbegründet. Nach den Fest-
stellungen der Kammer verpasste der Angeklagte am 06.01.2021 seiner vom ihm ge-
trenntlebenden Ehefrau im Rahmen eines Streits in deren Wohnung in B. mehrere Faust-
schläge ins Gesicht und drohte mit einem großen Messer damit, diese umzubringen.

2 Gegen das Urteil des Landgerichts richtet sich die vom Angeklagten form- und fristge-
reicht eingelegte Revision, welche auf die Verletzung sachlichen Rechts sowie auf die
Verletzung von Verfahrensrecht gestützt wird. Der Beschwerdeführer rügt verfahrens-
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rechtlich insbesondere die Verwertung der Angaben der in der Hauptverhandlung von ih-
rem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machenden Ehefrau gegenüber der Rechts-
pflegerin beim Amtsgericht B. vom 07.01.2021 zur Begründung ihres Antrags auf Erlass
einer Gewaltschutzanordnung nach § 1 GewSchG. Bei Antragstellung bezog sich die Ehe-
frau des Angeklagten auf das Protokoll ihrer polizeilichen Vernehmung vom 06.01.2021
und übergab zur Glaubhaftmachung eine Kopie des polizeilichen Vernehmungsproto-
kolls, dessen inhaltliche Richtigkeit sie an Eides statt versicherte.

II.

3 Die Revision blieb ohne Erfolg. Sie ist – wie aus dem Beschlusstenor ersichtlich – offen-
sichtlich unbegründet i. S. v. § 349 Abs. 2 StPO.

4 1. Die Verfahrensrüge gem. § 252 StPO ist in zulässiger Weise erhoben. Sie genügt den
Anforderungen gemäß § 344 Abs. 2 S. 2 StPO. So teilt der Revisionsführer zur Begrün-
dung seiner Rüge der Verletzung von § 252 StPO die frühere polizeiliche Aussage der
Zeugnisverweigerungsberechtigten und ihre nunmehrige Aussageverweigerung eben-
so mit wie den genauen Inhalt und die näheren Umstände der von der Kammer verwer-
teten Angaben der Zeugin aus Anlass der Stellung des Antrags nach dem Gewaltschutz-
gesetz sowie das Beruhen des Urteils hierauf. Der Zulässigkeit der Rüge nicht entgegen
steht, dass die Art und Weise der Einführung der von der Kammer verwerteten Aussa-
ge der Geschädigten durch Verlesung von Teilen aus den Akten des Gewaltschutzverfah-
rens in der Antragsschrift unerwähnt bleiben, denn die Verlesung und Verwertung die-
ser Aktenteile nach erfolgter Zeugnisverweigerung ergibt sich schon aus den schriftli-
chen Urteilsgründen, welche der Senat auf die Sachrüge zur Kenntnis nimmt, weshalb
der mangelhafte Vortrag der Revision unschädlich ist (BGH NJW 1990, 1859). Unerheb-
lich ist, dass die Antragsschrift den Inhalt des aus dem Protokoll ersichtlichen Hinweises
der Kammer, dass die Angaben der Zeugin im Gewaltschutzverfahren keinem Beweisver-
wertungsverbot gemäß § 252 StPO unterliegen, nicht mitteilt, denn der Erfolg der Ver-
fahrensrüge kann durch den (in Abwesenheit der Zeugin) erteilten Hinweis der Kammer
zu ihrer Rechtsansicht nicht negativ beeinflusst werden.

5 2. Die Rüge ist indes unbegründet, da die Angaben der Geschädigten zur Begründung ih-
res Antrags nach dem Gewaltschutzgesetz keinem Verwertungsverbot gem. § 252 StPO
unterliegen.

6 Das Verwertungsverbot gem. § 252 StPO bezieht sich auf Aussagen des Zeugen im Rah-
men einer Vernehmung, welche vor der Hauptverhandlung stattgefunden hat, etwa im
Rahmen einer polizeilichen, auch informatorischen Befragung. Der Vernehmungsbegriff
ist weit auszulegen und erfasst - unabhängig davon, ob die Angaben förmlich protokol-
liert oder nur in einem internen Vermerk festgehalten werden - alle Bekundungen über
wahrgenommene Tatsachen auf Grund einer offen von einem staatlichen Organ durch-
geführten Befragung (BGH NJW 2005, 765 f.). Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs werden im Wege einer entsprechenden Anwendung der Norm auch frühere
vernehmungsbasierte Aussagen eines Zeugnisverweigerungsberechtigten in einem Zivil-
rechtsstreit oder in einem Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit erfasst, die geeignet
sind, einen Angehörigen zu belasten, und der Zeuge sich in einer Lage befindet, die der-
jenigen des Zeugen im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vergleichbar ist (vgl. BGH
NJW 1990, 1859 mwN). Das Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 252 StPO soll den Zeu-
gen vor Konflikten schützen, die aus den Besonderheiten der Vernehmungssituation ent-
stehen, insbesondere einerseits durch die Wahrheitspflicht bei der Zeugenvernehmung
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und andererseits durch die sozialen Pflichten, die aus der familiären Bindung gegenüber
dem Angeklagten erwachsen (vgl. BGH NJW 2005, 765 mwN).

7 Unabhängig von der jeweils zugrundeliegenden Prozessordnung bleibt für eine Verwer-
tung im Strafverfahren aber erkennbar stets maßgeblich, ob die Angaben des Zeugnis-
verweigerungsberechtigten im Zuge einer amtlich initiierten Vernehmung erfolgten (BGH
NJW 1990, 1859; OLG Hamburg, Beschl. v. 8.3.2018 – 1 Ws 114/17, BeckRS 2018, 3916).
Angaben, die der Zeuge außerhalb einer Vernehmung gemacht hat, unterliegen dem
(erweiterten) Verwertungsverbot grundsätzlich nicht. Darunter fallen Angaben gegenüber
Dritten (BGH NJW 1952, 153), spontane Aussagen (BGH NStZ 1992, 247; NStZ 2007, 652;
OLG Hamm NStZ 2012, 53), nach denen er nicht gefragt wurde, wie etwa eine Strafan-
zeige (BGH NJW 1956, 1886) oder die Bitte um polizeiliche Hilfe (BGH NStZ 1986, 232)
bzw. im Rahmen eines polizeilichen Notrufs (OLG Hamm NStZ 2012, 53; BeckRS 2014,
19563). Demgemäß sind auch die Angaben der Geschädigten gegenüber dem Familien-
gericht zur Erwirkung einer Schutzanordnung nach dem GewSchG verwertbar, da sich die
Zeugin von sich aus an das Amtsgericht gewandt und ihren Ehemann belastende Anga-
ben zur Begründung ihres Antrags gemacht hat (OLG Hamburg aaO; BeckOK StPO/Ganter
StPO § 252 Rn. 15 mwN), und über welchen ohne mündliche Verhandlung und weitere
Befragung der Antragstellerin nach Aktenlage aufgrund summarischer Prüfung vom Ge-
richt entschieden wurde (§ 51 Abs. 2 S. 2, § 3, § 214 FamFG; BeckOK FamFG/Schlünder
FamFG, Ed. 1.11.2023, § 214 Rn. 2 ff.).

8 Eine vernehmungsähnliche Situation entsteht auch – wie die Revision meint – nicht da-
durch, dass die Zeugin das – für sich unverwertbare – Protokoll ihrer polizeilichen Ver-
nehmung der Rechtspflegerin vorgelegt, zum Gegenstand ihres Vortrags zur Antragsbe-
gründung gemacht und dessen inhaltliche Richtigkeit an Eides statt versichert hat. Denn
auch die Vorlage des Protokolls erfolgte aus freien Stücken und diente ersichtlich ledig-
lich der Verfahrensvereinfachung. Dass die Zeugin insofern „unfrei“ handelte, als sie zur
Verhinderung weiterer Übergriffe ihres gewalttätigen Ehemanns eine Schutzanordnung
erwirkte, bleibt für die Frage der Verwertbarkeit ihrer Angaben im Strafverfahren ohne
Belang. Denn § 252 StPO, der nach seinem Wortlaut eine Vernehmung oder eine ver-
nehmungsähnliche Situation voraussetzt, enthält keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz
dahingehend, dass jedwede den Angehörigen belastende Angaben (etwa auch die in
höchster Not gegenüber dem Hausmitbewohner gemachten Angaben, bei welchem die
Zeugin unmittelbar nach der Tat um Schutz suchte) vom Zeugen bis zur Hauptverhand-
lung oder einer ermittlungsrichterlichen Vernehmung durch Berufung auf das Zeugnis-
verweigerungsrecht für eine Verwertung gesperrt werden können (vgl. BGH NStZ 1986,
232 (Mitteilungen im Rahmen eines Hilfeersuchens gegenüber einer Mitarbeiterin der
Familienhilfe)). Hierdurch wird auch nicht – wie die Revision meint - „in gewisser Weise
durchaus besserwisserisch“ der wiederhergestellte Familienfriede „torpediert“. Gewalt in
der Ehe ist keine Privatangelegenheit, sondern unabhängig vom Strafantrag der Geschä-
digten bei Vorliegen eines hier von der Staatsanwaltschaft bejahten öffentlichen Interes-
ses zu verfolgen.

9 3. Zur Unbegründetheit der Verfahrensrüge einer Verletzung von § 140 Abs. 2 StPO so-
wie zur Unbegründetheit der Sachrüge verweist der Senat auf die zutreffenden Ausfüh-
rungen der Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Antragsschrift vom 30.11.2023 und tritt
diesen bei.
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